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Erwägungen

E. 1
Die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts trat mit Beschluss vom 15. November 2021
auf das Gesuch von A.________ um Revision eines Entscheids der Beschwerdekammer des
Bundesstrafgerichts nicht ein. A.________ wendet sich an das Bundesgericht.

E. 2
Die Beschwerde in Strafsachen ist grundsätzlich zulässig gegen Nichteintretensentscheide
der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts ( Art. 79 und Art. 80 Abs. 1 BGG ; vgl.
insbesondere BGE 146 IV 185 ).

E. 3
Anfechtungsgegenstand im bundesgerichtlichen Verfahren bildet einzig der
Nichteintretensentscheid der Vorinstanz vom 15. November 2021 (vgl. Art. 80 Abs. 1 BGG
). Soweit sich die Begehren des Beschwerdeführers auf andere Rechtsakte beziehen
(weitere Strafentscheide oder Entscheide von anderen Verwaltungs- und Justizbehörden)
kann darauf von vornherein nicht eingetreten werden.

E. 4
Der Beschwerdeführer reicht diverse Unterlagen zu den Akten. Das Bundesgericht
überprüft als oberste rechtsprechende Behörde die angefochtenen Entscheide einzig auf ihre
richtige Rechtsanwendung hin und führt kein Beweisverfahren durch ( Art. 105 Abs. 1
BGG ). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als erst
der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt, was in der Beschwerde näher darzulegen ist
(vgl. Art. 99 Abs. 1 BGG ; BGE 143 V 19 E. 1.2). Der Beschwerdeführer äussert sich nicht
dazu, ob es sich bei den eingereichten Unterlagen um bereits bei den Akten liegende oder
um neue Dokumente handelt und weshalb letztere gegebenenfalls vor Bundesgericht
zulässig wären. Die eingereichten Beweismittel haben daher unberücksichtigt zu bleiben.
Ohnehin erweisen sie sich nicht als entscheidwesentlich.

E. 5
Gemäss Art. 42 Abs. 1 BGG haben Rechtsschriften ein Begehren und deren Begründung zu
enthalten. In der Beschwerdebegründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der
angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Die beschwerdeführende Partei hat
mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz
anzusetzen ( BGE 140 III 86 E. 2). Für die Rüge der Verletzung von Grundrechten bestehen
qualifizierte Begründungsanforderungen ( Art. 106 Abs. 2 BGG ).

E. 6



Die Beschwerde genügt den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht. Die Vorinstanz
trat auf das Revisionsgesuch nicht ein mit der Begründung, der vom Beschwerdeführer mit
seinem Revisionsgesuch beanstandete Beschwerdeentscheid über die Nichtanhandnahme
einer Strafuntersuchung stelle kein revisionsfähiges Anfechtungsobjekt dar. Daneben
befindet sie, dass der Beschwerdeführer keinen Revisionsgrund rechtsgenüglich dargelegt
habe. Damit befasst sich der Beschwerdeführer nicht ansatzweise, wenn er inhaltlich zu
dem seinem Revisionsgesuch zugrundeliegenden Beschwerdeentscheid Stellung nimmt
sowie Ausführungen zu anderen Entscheiden, insbesondere von Steuerbehörden, macht.
Soweit er auf den angefochtenen Nichteintretensentscheid der Vorinstanz Bezug nimmt,
gehen seine Ausführungen alsdann nicht über pauschale Kritik hinaus. Mit dieser,
namentlich mit seinen nicht weiter substanziierten Vorbringen, die Erwägungen der
Vorinstanz seien "ohne Beweiserbringung" und in "Verweigerung des rechtlichen Gehörs"
erfolgt, durch seine bisherigen Ausführungen widerlegt und in Missachtung von Bundes-
und Völkerrecht ergangen, vermag er eine Rechtswidrigkeit der vorinstanzlichen
Begründung nicht aufzuzeigen. Gleiches gilt, wenn er Schadenersatzforderungen stellt oder
auf seine gesundheitliche Beeinträchtigung verweist, ohne konkret darzutun, was er daraus
hinsichtlich des vorinstanzlichen Verfahrensausgangs ableitet. Dass und weshalb der
angefochtene Entscheid gegen Recht verstossen soll, ergibt sich selbst unter Anwendung
des bei Laienbeschwerden praxisgemäss grosszügigen Massstabs an die formellen
Anforderungen einer Beschwerde in Strafsachen insgesamt nicht. Der Begründungsmangel
ist offensichtlich.

E. 7
Ohne dass sich das Bundesgericht zu sämtlichen Ausführungen des Beschwerdeführers
ausdrücklich äussern müsste, ist auf die Beschwerde im Verfahren nach Art. 108 BGG
mangels tauglicher Begründung nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind
die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Seiner
finanziellen Lage ist bei der Bemessung der Gerichtskosten Rechnung zu tragen ( Art. 65
Abs. 2 BGG ).
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